
 Ausführungs- 
 bestimmungen 2012 

 

 

Luzerner Meisterschütze Gewehr 
 

1.  Grundlagen 

Reglement des LKSV über den Luzerner Meisterschützen (LMS) Ausgabe 2012. Da-
zu werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen. 

 

2. Termine 

16. April 2012 Anmeldung der teilnehmenden Schützen durch die Sektionen an die 
nachfolgende Adresse. 

24. Sept. 2012 Eingabe der kontrollierten Standblätter durch die Sektionen. 
 

3. Organisator LMS 

Adresse: Zimmermann Christian, Obermättlistrasse 32, 6015 Luzern 
 

4. Finanzielles 

Die Teilnehmer haben pro angemeldeten Schützen eine Einschreibegebühr von 
Fr.10.-- zu entrichten. Mit den namentlich angeschriebenen Standblätter der gemel-
deten Schützen erhalten die Sektionen den Einzahlungsschein für die Begleichung 
der Gebühren. 

 

5. Zählende Resultate 

 Luzernerstich, beste Passe 
 Einzelwettschiessen 
 

zuzüglich die vier besten Resultate aus folgenden Vereinswettkämpfen: 
 
 Frühlingsschiessen FSV Schlierbach, Schlierbach 
 52. Schlossbergschiessen VW Wikon, Wikon 
 8. Ruessgrabenschiessen – Schiessen Gettnau, Gettnau 
 2 x Luzernerstich (mit aufgeklebter und überdruckter Etikette LMS)* 
 
* Dieses Resultat kann nicht bei Luzernerstich beste Passe eingetragen werden. 
 
 

6. Juniorenmeister (J/JJ) 

 Zählende Resultate 
 

 JS-Wettschiessen 
 Luzernerstich, beste Passe 
 

 zuzüglich die drei besten Resultate aus den vier oben aufgeführten Vereinswett-
kämpfen: 



 

 

 

Schützen, die das Einzelwettschiessen in einem anderen Feld geschossen haben, 

müssen für die Qualifikation des Luzerner Meisterschützen zusätzlich das Pro-

gramm in der angemeldeten Kategorie schiessen. (Ordonnanzwaffen = Feld D, 

Sportwaffen = Feld A) 
 

Das Eidg. Feldschiessen muss zwingend geschossen werden, zählt jedoch nicht zum 
Qualifikationsresultat. 
 

 

7. Angaben zu den Finalwettkämpfen 

 
Ort: Schiessanlage Wasserloch, Dagmersellen 
 
Datum: Samstag, 20. Oktober 2012 
 
 Die für den Final qualifizierten Schützen erhalten eine separate  
 Einladung. 
  

Teilnehmer: Die  qualifizierten Schützen werden bis spätestens 12. Oktober 

vom LKSV schriftlich eingeladen. 
 Ablösung und Scheibe werden mit der Einladung zugeteilt. 
 
Sport- und Zu den Finalwettkämpfen werden min. 60 Schützen auf 
Ordonnanzwaffen: Grund der Beteiligung an der Vorrunde eingeladen. 
 
Juniorenmeister: Zum Final werden min. 12 Jugendliche/Junioren eingeladen. Sie 

werden separat klassiert und ausgezeichnet. 
 
Veteranenmeister: Zum Final Sport- und Ordonnanzwaffen werden min. je 12 Vetera-

nen (V und SV) eingeladen. Sie werden separat klassiert und ausge-
zeichnet. 

 
Schiessablauf: Der Halbfinal wird in 2-3 Ablösungen geschossen. 
 Für den Final qualifizieren sich min. 12 Schützen. 
 
Absenden: Findet in der Schützenstube Schiessanlage Wasserloch, Dagmersel-

len statt. 
 
 

8. Auszeichnungen 

Diese werden nur am Absenden abgegeben. Es erfolgt keine Nachsendung. 
 
 
Luzern, 17. Dezember 2011 Luzerner Kantonalschützenverein 
  Organisator LMS 
 
 
  Zimmermann Christian 


